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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
18. Wahlperiode 

 

E  18/727 

 14.03.2024 
 
 
 
Ausschuss für Haushaltskontrolle 
Rainer Schmeltzer MdL 
 
 

Einladung 
 
15. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Haushaltskontrolle 
am Dienstag, dem 19. März 2024, 
13.30 Uhr, Raum E1 D05 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 

1. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 12 Tarifverstöße bei den Landesbetrieben 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2234 
 
Abstimmung 
 
 

2. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 15 Notariatsunterlagen wirtschaftlicher verwahren 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2235 
 
Abstimmung 
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3. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 17 Undurchsichtige Hochschulfinanzierung - ein Buch mit sieben Sie-

geln und vielen Titeln 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2236 
 
Abstimmung 
 
 

4. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 18 Förderung eines Forschungsverbunds - unklare Vorgaben des Mi-

nisteriums und zweckwidrige Verwendung der Mittel 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2237 
 
Abstimmung 
 
 

5. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 20 Rückforderungsansprüche des Landes noch nicht realisiert - zum 

Teil seit 17 Jahren 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2238 
 
Abstimmung 
 
 

6. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 21 Ein Museum - teilweise ohne Konzept 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2239 
 
Abstimmung 
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7. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 22 Unzulässiger Verzicht auf Expertise des Landesrechnungshofs bei 

Förderprogrammen 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2288 
 
Bericht der Landesregierung 
Vorlage 18/2275 
 
Abstimmung 
 
 

8. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 27 Langzeitbeurlaubungen im Maßregelvollzug und forensische 

Nachsorge - mangelhafte Kostentransparenz 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2117 
 
Abstimmung 
 
 

9. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 16 „FerienIntensivTraining“ mit Abrechnungsproblemen 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2302 
 
 

10. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 19 Leitungspersonal der Studierendenwerke - unklare Regelungen 

und teilweise zu hohe Vergütungen 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2303 
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11. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 23 Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften auf Bundesimmobilien: 

Land muss schneller und nachdrücklicher die Erstattung seiner 
Kosten vom Bund fordern 

 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2305 
 
 

12. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 24 Unterhaltung der Lippe durch den Lippeverband ohne hinrei-

chende Aufsicht 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2306 
 
 

13. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 26 Reform der Finanzierung der Betreuungsvereine 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2307 
 
 

14. Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung 
aus dem Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 
Beitrag 31 Dürrehilfen in der Landwirtschaft - Neuausrichtung erforderlich 
 
Vorlage 18/1511 
 
Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/2308 
 

 gez. Rainer Schmeltzer 
- Vorsitz - 

 
F. d. R. 
 
 
 
Sabine Arnoldy 
Ausschussassistenz 
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Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

LRH NRW· Postfach 10 34 17 · 40025 Düsseldorf 

Nur per E-Mail 
LANDTAG 

Präsidenten des Landtags NORDRHEIN-WESTFALEN 
Nordrhein-Westfalen . WAHLPERIODE 

Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

40210 Düsseldorf 
Konrad-Adenauer-Platz 13 
Telefon 0211 3896-0 
Telefax 0211 3896-367 
E-Mail : poststelle@lrh.nrw.de 
(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente) 

Auskunft erteilt: Herr Siebers 
Durchwahl: 3896-376 
Geschäftszeichen: 
KuP-01.09.07-000001-2023-0003529 

Datum ./5 .02.2024 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511): 

• Beitrag 12: Tarifverstöße bei den Landesbetrieben 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ v,· ·1i ).~)! 
Prof.l. Brigitte Mandt 

Anlage 





Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 12 des Jahresberichts 
2023, S. 103 ff. 

- Tarifrechtsverstöße bei den Landesbetrieben - 

Sachbearbeitendes Mitglied: Vizepräsident Kisseler - 

 

 

1. 

 

Nach den Feststellungen des Landesrechnungshofs (LRH) gewährten die Landesbetrie-

be Leistungen zu Unrecht, indem sie die Tarifvorschriften fehlerhaft anwendeten. 

 

Wegen unzureichender Dokumentation konnte die Rechtmäßigkeit in zahlreichen Vor-

gängen nicht nachvollzogen werden. In ca. 80% der geprüften Personalakten fehlten die 

Tätigkeitsdarstellungen und -bewertungen oder waren fehlerhaft bzw. unvollständig.  

 

Bei knapp einem Drittel der geprüften Personalakten konnte der LRH die Stufenzuord-

nung nicht nachvollziehen. Die Entscheidungen dazu waren entweder gar nicht doku-

mentiert oder die Dokumentation war nicht vollständig bzw. inhaltlich nicht ausreichend.  

 

Zur Personalbindung gewährten die Landesbetriebe ihren Beschäftigten Zulagen in 

Form der Vorweggewährung von Stufen. Dies wurde in ca. 9 % der geprüften Personal-

akten gar nicht oder nur unvollständig dokumentiert. 

 

Die Landesbetriebe erstellten erstmalig oder änderten bereits die Tätigkeitsdarstellun-

gen und -bewertungen bzw. sicherten deren Korrekturen zu.  

 

 

2. 

 

Die Landesbetriebe haben zu den Prüfungsfeststellungen – zum Teil über ihr aufsicht-

führendes Ministerium – Stellung genommen. 

 

Dabei legte ein Landesbetrieb mit Schreiben vom 19.09.2023 für 34 der 78 vom LRH 

beanstandenden Personalfälle die fehlenden Tätigkeitsdarstellungen und -bewertungen 



vor. Zudem legte er zu einigen vorgenommenen Stufenzuordnungen und gewährten 

Stellenzulagen begründende Unterlagen vor. Schließlich sagte er die sukzessive Über-

prüfung der Stufenzuordnungen in den über die Stichprobe des LRH hinausgehenden 

Personalfällen zu.  

 

Über das aufsichtführende Ministerium teilte ein weiterer Landesbetrieb in seiner Stel-

lungnahme vom 05.07.2023 mit, alle Dienstpostenbewertungen würden in einem digita-

len Personalbewirtschaftungssystem hinterlegt und bildeten damit die Grundlage für 

Stellenausschreibungen und Vergütungsfestlegungen. Es sei weder rechtlich noch ver-

waltungsökonomisch geboten, Tätigkeitsdarstellungen und -bewertungen einzelfallbe-

zogen in Personalakten zu führen. In Einzelfällen der Stufenzuordnung habe man die 

Begründungen sowie die erforderlichen Arbeitszeugnisse nachgefordert und die Stufen-

zuordnung erneut überprüft. Ferner seien die Personalstellen aufgefordert worden, die 

Rechtmäßigkeit der über die vom LRH geprüften Personalfälle hinausgehenden Stufen-

zuordnungen zu überprüfen. Zur Begründung für eine Stufenzuordnung reichten zudem 

die jeweilige Vorlage an den Personalrat bzw. die Vermerke zu den Stellenbesetzungen 

aus. Gleichwohl legte der Landesbetrieb zu einer Reihe von Stufenzuordnungen, Stu-

fenvorweggewährungen und gewährten Zulagen Begründungen vor. 

 

3. 

 

Der LRH nahm die Stellungnahmen der Landesbetriebe zur Kenntnis. 

 

Gegenüber einem Landesbetrieb bat er mit seiner Folgeentscheidung vom 26.01.2024 

um Vorlage der Tätigkeitsdarstellungen und -bewertungen für die noch ausstehenden 

Personalfälle. Die bisherigen Begründungen des Landesbetriebs zu den Stufenzuord-

nungen und Zulagengewährungen erschienen dem LRH in einigen Fällen weiterhin nicht 

ausreichend; zudem legte der Landesbetrieb in einer Vielzahl von Personalfällen noch 

gar keine solche Begründung vor. Daher bat der LRH um erneute Stellungnahme. 

Schließlich bat er darum, die zugesagte Überprüfung der über seine Stichprobe hinaus-

gehenden Personalfälle entsprechend zu dokumentieren. 

 

Mit seiner Folgeentscheidung vom 19.01.2024 gegenüber dem aufsichtführenden Minis-

terium widersprach der LRH der Auffassung des weiteren Landesbetriebs in Bezug auf 



die unvollständigen bzw. fehlenden Tätigkeitsdarstellungen und -bewertungen in den 

Personalakten. Diese Tätigkeitsdarstellungen und -bewertungen stellen zahlungsbe-

gründende Unterlagen dar und müssen als solche Bestandteil der Personalakte sein.  

Die vorgenommenen Stufenzuordnungen und Zulagengewährungen waren für den LRH 

weiterhin nicht nachvollziehbar. Der LRH bat daher auch bei dem weiteren Landesbe-

trieb um erneute Stellungnahme. 

 

4. Fazit 

 

Die Stellungnahmen der beiden Landesbetriebe lassen eine tarifrechtskonforme Verfah-

rensweise nur bedingt erkennen. Der LRH begrüßt allerdings, dass die Landesbetriebe 

die Einhaltung des Tarifrechts überwiegend zusicherten.  

 

Die Prüfungsverfahren sind zum Teil noch nicht abgeschlossen. 
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Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

LRH NRW · Postfach 10 34 17 · 40025 Düsseldorf 

Nur per E-Mail 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

40210 Düsseldorf 
Konrad-Adenauer-Platz 13 
Telefon 0211 3896-0 
Telefax 0211 3896-367 
E-Mail : poststelle@lrh.nrw.de 
(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente) 

Auskunft erteilt: Herr Siebers 
Durchwahl : 3896-376 
Geschäftszeichen: 
KuP-01.09.07-000001-2023-0003529 

Datum ~(02.2024 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 15: Notariatsunterlagen wirtschaftlicher verwahren 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

(vi -/k, fa _/f 
Prof. C.:rigilte Mandl 

Anlage 





Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 15 des Jahresberichts 
2023, S. 133 ff.  

„Notariatsunterlagen wirtschaftlicher verwalten“ 

Sachbearbeitendes Mitglied: Direktor beim LRH Dr. Hähnlein 

 

 

1.  

Der Landesrechnungshof (LRH) hatte den Aufwand der Justizbehörden im Rahmen der 

Dienstaufsicht über Notare geprüft. Er hatte festgestellt, dass die Übernahme und Ver-

wahrung von Notariatsunterlagen bei den Amtsgerichten einen erheblichen personellen 

und sachlichen Aufwand verursachte. Insbesondere beanspruchte die Aufbewahrung 

räumliche Ressourcen und viele Amtsgerichte erreichten die Kapazitätsgrenze ihrer Ak-

tenlager. Hinzu kamen Dekontaminierungsmaßnahmen aufgrund durch Feuchtigkeit und 

Schimmelbefall verunreinigter Notariatsunterlagen, um eine beweiserhaltende Aufbe-

wahrung dieser für einen Zeitraum von 100 Jahren zu gewährleisten, die zusätzlich Kos-

ten verursachten. 

 

Neben der höheren Auslastung des zur Entlastung der Amtsgerichte im OLG-Bezirk 

Hamm angemieteten Zentralarchivs in Siegen empfahl der LRH weitere Maßnahmen: 

 

 Öffnung des Zentralarchivs Siegen für Akten der Gerichte im OLG-Bezirk Düssel-

dorf, 

 Verkleinerung des Archivbestands landesweit durch Aussonderung und Abgabe 

der Notariatsunterlagen an das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen,  

 Digitalisierung von Notariatsunterlagen zugunsten einer deutlich kürzeren Aufbe-

wahrungsfrist der Papierunterlagen. 

 

Der LRH hatte begrüßt, dass das Ministerium der Justiz (JM) erste Maßnahmen zur 

Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen eingeleitet hat. So wurde bereits die not-

wendige Abstimmung mit dem Landesarchiv nach dem Archivgesetz eingeleitet, um ei-

ne Neufestlegung der Aufbewahrungsfristen herbeizuführen.  

 



Das JM hat am 16.01.2024 zu der Verwahrung von Notariatsunterlagen Stellung ge-

nommen. Es hat zugestanden, dass auch die Gerichte im OLG-Bezirk Düsseldorf die 

Zuständigkeit der weiteren Bearbeitung auf das Zentralarchiv Siegen übertragen könn-

ten und damit ein als notwendig erachteter Rücktransport entfallen könne. Gleichwohl 

würde aber die bereits vorgesehene Verlagerung von Notariatsunterlagen aus weiteren 

Gerichten des OLG-Bezirks Hamm die Lagerungskapazitäten des Zentralarchivs Siegen 

weitgehend auslasten. Auch wenn eine zentrale Lagerung aller Notariatsakten durchaus 

als vorzugswürdig anzusehen sei, werde es im OLG-Bezirk Düsseldorf bei der bisheri-

gen Lagerung von Notariatsunterlagen bei den einzelnen Amtsgerichten verbleiben. Die 

Notariatsunterlagen seien in geeigneten Lagerflächen untergebracht bzw. werde dies 

angestrebt. Das JM räumte ein, dass im OLG-Bezirk Düsseldorf bei einzelnen Amtsge-

richten von Schimmel kontaminierte Notariatsunterlagen aufgefunden worden seien. 

Hier werde nach Lösungen für eine geeignete Unterbringung gesucht. 

 

Zu den weiteren Vorschlägen des LRH hat sich das JM nicht geäußert.  

 

2. 

 

Der LRH nimmt die Stellungnahme des JM zur Kenntnis und sieht der Beantwortung der 

noch offenen Fragen entgegen. 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 
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Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

40210 Düsseldorf 
Konrad-Adenauer-Platz 13 
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Telefax 0211 3896-367 
E-Mail : poststelle@lrh.nrw.de 
(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektroni sche Dokumente) 

Auskunft erteilt: Herr Siebers 
Durchwahl: 3896-376 
Geschäftszeichen: 
KuP-01.09.07-000001-2023-0003529 

Datum ,(( .02.2024 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 17: Undurchsichtige Hochschulfinanzierung - ein Buch mit sieben 

Siegeln und vielen Titeln 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

{ß,,j,;Jt, ) '"'lt 
Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 





 

 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 17 des Jahresberichts 
2023, S. 147 ff. 

Undurchsichtige Hochschulfinanzierung – ein Buch mit sieben Siegeln und vielen 
Titeln 

Sachbearbeitendes Mitglied: Direktor beim LRH Dr. Lascho 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) hat die Hochschulfinanzierung durch das Ministerium 

für Kultur und Wissenschaft (MKW) geprüft. Er untersuchte dabei insbesondere die Mit-

tel, die das MKW den Hochschulen zusätzlich zu den Zuschüssen für den laufenden 

Betrieb und für Investitionen (Grundfinanzierung) gewährt hatte. Auf die im Jahresbe-

richt dargestellte Erwiderung des LRH vom Mai 2023 hat das MKW im September 2023 

geantwortet. Hierzu ist im Januar 2024 eine weitere Folgeentscheidung des LRH ergan-

gen. Im Einzelnen: 

 

1 Unklare Finanzierungsregelungen vermeiden 

Für mehr als 96 % der Mittel außerhalb der Grundfinanzierung bestimmten die Haus-

haltspläne, dass die Mittel „analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz“ 

bereitzustellen waren. Entsprechend gewährte das MKW den Hochschulen diese Mittel 

regelmäßig nicht in Form von Zuwendungen nach §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung 

(LHO). Übergreifende Vorgaben zur Bewilligung, zur Verwendung oder zur Erfolgskon-

trolle dieser Zuweisungen existierten nicht. 

 

Der LRH sah die genannten Regelungen in den Haushaltsplänen kritisch. Er hielt eine 

weitere Finanzierungsform neben der Grundfinanzierung und den nach der LHO mögli-

chen Zuwendungen für entbehrlich. Solange derartige haushaltsgesetzliche Vorgaben 

weiter fortbestehen, hielt es der LRH aber zumindest für geboten, untergesetzliche Re-

gelungen zum Umgang mit derartigen Mitteln zu erlassen. 

 

Das MKW hielt diese Finanzierungsform demgegenüber für erforderlich, signalisierte 

aber die Bereitschaft, untergesetzliche Regelungen zu prüfen.  

 

In der weiteren Beantwortung hat das MKW argumentiert, die Qualifizierung von Sach-

verhalten als „grundfinanzierungsähnlich“ ergebe sich daraus, dass es jeweils um eine 
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tendenziell langfristige Finanzierung der Aufgabenerfüllung der Hochschulen gehe. Die 

Zwecke unterschieden sich nicht von denen der Grundfinanzierung. Zum einen könnten 

Sachverhalte und Programme die Grundfinanzierung langfristig ergänzen. Eine Projekt-

förderung in Form von Zuwendungen scheide aufgrund vielfältiger begründeter Schwie-

rigkeiten aus. Für die einzelnen Vorhaben könne z. B. nicht immer ein Projektende defi-

niert werden. Die an die Zuweisung geknüpften Nachweispflichten seien folgerichtig den 

im Bereich der Grundfinanzierung üblichen Nachweisen angenähert worden. 

 

Der LRH hat demgegenüber darauf hingewiesen, dass die vom MKW angeführten 

Gründe für einen großen Teil der Zuweisungen nicht einschlägig seien. Die Notwendig-

keit einer dritten Finanzierungsform neben der Grundfinanzierung und den Zuwendun-

gen nach §§ 23, 44 LHO werde dadurch nicht begründet. Die analog § 5 Abs. 2 Satz 1 

und Abs. 3 Hochschulgesetz (HG) zugewiesenen Mittel fielen wie die Grundfinanzierung 

mit der Zuweisung in das Vermögen der Hochschulen. Eine Zweckbindung der Mittel sei 

daher auf dieser rechtlichen Grundlage ebenso ausgeschlossen wie rechtliche Ein-

schränkungen bei der Mittelverwendung. Das MKW habe jedoch den überwiegenden 

Teil der Mittel analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 HG ausdrücklich zweckgebunden 

und nachweispflichtig für Einzelprojekte zur Verfügung gestellt. In diesen Fällen seien 

die Mittel schon aufgrund ihrer Zweckbindung nicht mit der Grundfinanzierung ver-

gleichbar. Der LRH hat schließlich um Stellungnahme zu den ursprünglich in Aussicht 

gestellten untergesetzlichen Verfahrensregelungen gebeten. 

 

2 Titelvielfalt reduzieren 

Die Universitäten erhielten die zusätzliche Finanzierung aus 28 verschiedenen Haus-

haltstiteln. Dabei bekamen sie teilweise aus unterschiedlichen Titeln Mittel für denselben 

Zweck. Demgegenüber erhielten sie aus dem Zukunftsfonds (Kapitel 06 100 Titelgrup-

pe 76) Förderungen „zur Profilstärkung“ für sehr unterschiedliche Zwecke. Der LRH hielt 

es für unabdingbar, die Titelvielfalt bei der Programm-/Projektfinanzierung zu reduzie-

ren. Darüber hinaus beanstandete der LRH die zu weit gefasste Zweckbindung des Zu-

kunftsfonds. Förderkriterien nach dem Haushaltsvermerk waren ein „besonderes lan-

despolitisches Interesse“ oder eine „vom Land gewünschte Profilstärkung der Hoch-

schulen“. Das MKW räumte die inhaltliche Überschneidung einzelner Titel ein und sagte 

zu, bei den künftigen Haushaltsaufstellungen die Notwendigkeit der einzelnen Titel wei-

ter zu hinterfragen.  
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Zum Zukunftsfonds hat das MKW nunmehr ergänzend ausgeführt, die Förderzwecke 

„besonderes landespolitisches Interesse“ und „vom Land gewünschte Profilstärkung der 

Hochschulen“ gewährleisteten eine transparente und zielgerichtete Fördersystematik für 

das nordrhein-westfälische Wissenschaftssystem. Das Land könne mit dem Zukunfts-

fonds flexibel und schnell auch kurzfristig entstehende Projektförderbedarfe decken. 

 

Der LRH hat darauf hingewiesen, dass nicht nachvollziehbar sei, welcher Zweck genau 

mit dem Zukunftsfonds gefördert werden sollte. Bewilligt wurden Beträge für Gleichstel-

lungsaufgaben, Prämien für eingeworbene Sonderforschungsbereiche und Einzelförde-

rungen. Eine übergeordnete Zweckbestimmung der Förderungen konnte der LRH nicht 

feststellen. Der LRH hat daher seine Auffassung bekräftigt, dass eine klare und eindeu-

tige Zweckbestimmung des Zukunftsfonds erforderlich ist, wenn dieser Titel weiter be-

stehen bleiben soll. Das Vorhalten eines allgemeinen „Reservetitels“ für kurzfristige und 

dringende Förderbedarfe ist nach Auffassung des LRH nicht zulässig.  

 

3 Bewertungsrichtlinie vereinfachen 

Zur Vereinheitlichung der Jahresabschlüsse der Hochschulen erließ das MKW die Be-

wertungsrichtlinie. Sie sollte die Grundlage für eine einheitliche Bewertung und einen 

einheitlichen Ausweis von Vermögensgegenständen und Schulden der Hochschulen in 

deren Bilanzen bilden. Der LRH stellte fest, dass sechs Universitäten Landesmittel in 

Höhe von insgesamt 32 Mio. € falsch zugeordnet hatten. Er regte daher an, die Bewer-

tungsrichtlinie an verschiedenen Stellen zu vereinfachen. Das MKW erklärte, die Hin-

weise des LRH bei der nächsten Überarbeitung der Bewertungsrichtlinie berücksichtigen 

zu wollen. Ein konkreter Umsetzungstermin ist dem LRH nicht genannt worden. 

 

4 Vollständige Kenntnis über die Mittelvergabe sicherstellen 

Der LRH stellte fest, dass im MKW die Angaben der Fachreferate einerseits und des 

Haushaltsreferats andererseits zum Umfang der ausgezahlten Mittel für Forschungsför-

derung um 22,3 Mio. € voneinander abwichen. Das MKW erklärte, ursächlich für die Dif-

ferenzen bei den Selbstbewirtschaftungsmitteln sei eine unterschiedliche Auslegung der 

Prüfungsanforderungen gewesen. Ferner seien Mittelauszahlungen von externen Stel-

len als beauftragte Fördermittelgeber für das MKW nicht einsehbar gewesen. Das MKW 

beabsichtigte daher, ein Fördermittelcontrolling einzuführen.  
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Im weiteren Beantwortungsverfahren hat das MKW erklärt, die Implementierung eines 

Teils dieses Controllingsystems, die Softwarelösung „Forschung.web“, sei für das vierte 

Quartal 2023 geplant. Der LRH hat davon abgesehen, diesem Punkt im Rahmen der 

vorliegenden Prüfung weiter nachzugehen. 

 

5 Fazit 

Der LRH begrüßt, dass das MKW künftig eine Verringerung der Titelvielfalt anstreben 

will. Dem LRH ist bekannt, dass eine Softwarelösung für Förderungen im Kulturbereich 

bereits teilweise implementiert wurde. Er begrüßt, dass das MKW beabsichtigt, eine ent-

sprechende Lösung auch für den Bereich Wissenschaft und Forschung einzusetzen.  

 

Der Meinungsaustausch zu der Problematik der analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und 

Abs. 3 HG bereitgestellten Mittel ist noch nicht abgeschlossen. Dies gilt auch für die vom 

LRH kritisierte Zweckbindung des Zukunftsfonds.  

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 18: Förderung eines Forschungsverbunds - unklare Vorgaben des 

Ministeriums und zweckwidrige Verwendung der Mittel 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

i:t :,: itte ~t: /J 
Anlage 





Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 18 des Jahresbe-
richts 2023, S. 155 ff. 

Förderung eines Forschungsverbunds – unklare Vorgaben des Ministeriums 
und zweckwidrige Verwendung der Mittel 

Sachbearbeitendes Mitglied: Direktor beim LRH Dr. Lascho 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) hat mit dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt 

Detmold die Förderung eines Forschungsverbunds einer Universität und einer 

Fachhochschule durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) ge-

prüft.  

 

Bei der Bewilligung der Mittel für die erste Projektphase hatte das MKW gegen-

über den Hochschulen keine ausreichenden Regelungen insbesondere zur Ver-

wendung der Mittel getroffen. Mit den Bewilligungen war das Ministerium zudem 

über die im maßgeblichen Förderprogramm bestimmte maximale Förderhöhe hin-

ausgegangen. Darüber hinaus hatte es den von der beteiligten Universität selbst 

angesetzten Eigenanteil im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung nicht voll-

ständig berücksichtigt. 

 

Bei der Abwicklung des Projekts hatte das Ministerium nicht näher geprüft, in wel-

chem Umfang die abgerechneten Mitarbeitenden in dem Projekt tatsächlich für 

den Forschungsverbund tätig waren. Tatsächlich hatten verschiedene Mitarbei-

tende parallel auch andere Aufgaben und Forschungstätigkeiten für die Hoch-

schulen wahrgenommen. 

 

Das Ministerium führte in seiner ersten Stellungnahme aus, dass die Bewilligung 

für die erste Projektphase eine Zuweisung gewesen sei und daher keine zuwen-

dungsrechtlichen Regelungen zur Mittelverwendung getroffen worden seien. Die 

maximale Förderhöhe sei eingehalten worden und die Hochschulen hätten Eigen-

anteile erbracht. Die Prüfung der tatsächlichen Mittelverwendung sei aufgenom-

men worden. 

 

Der Einschätzung des MKW zur Rechtsnatur der Mittelgewährungen trat der LRH 
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entgegen. Er verwies darauf, dass für die Rechtsbeziehung zwischen Mittelgeber/ 

-in und Mittelempfänger/-in die rechtliche Ausgestaltung im Einzelfall maßgeblich 

sei. Hier seien in den Bescheiden und im Förderprogramm verschiedene, für eine 

Zuwendung typische Regelungen und Begrifflichkeiten verwandt worden. Da das 

MKW keine detaillierten Regelungen zur zweckentsprechenden Verwendung ge-

troffen habe, fehle es an eindeutigen und vollständigen Vorgaben zur Durchfüh-

rung und Abwicklung des Projekts. Zudem sei der im Förderprogramm bestimmte 

Höchstbetrag der zulässigen Förderung überschritten worden. In einem Vermerk 

des Ministeriums selbst sei der Gesamtumfang der Förderung mit 1,5 Mio. € an-

gegeben worden. Eine anteilige Aufstockung mit Ausgaben vor dem ersten voll-

ständigen Förderjahr werde nicht erwähnt. Zu der Frage der Eigenmittel der Uni-

versität stellte der LRH erneut fest, dass das MKW den von der Universität in ih-

rem Antrag selbst zur Bereitstellung angegebenen Eigenanteil bei der Prüfung der 

zweckentsprechenden Mittelverwendung nicht in voller Höhe berücksichtigt hatte. 

 

Im September 2023 hat das MKW eine weitere Stellungnahme abgegeben. Die 

Mittel seien ähnlich einer Grundfinanzierung bereitgestellt worden. Ein zahlenmä-

ßiger Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel sei daher 

nicht erforderlich gewesen. Ergänzend hat das MKW zugesagt, in ähnlich gelager-

ten Fällen zur Vermeidung von Missverständnissen mittlerweile keine im Zuwen-

dungsrecht gebräuchlichen Begrifflichkeiten mehr zu verwenden. Hinsichtlich der 

Höhe der Förderung habe durch die Festlegung der maximalen jährlichen Förde-

rung je Einzelmaßnahme in Kombination mit der gesamten Laufzeit des überge-

ordneten Förderprogramms eine Begrenzung bestanden. Bezüglich des Eigenan-

teils der Hochschulen hat das MKW angemerkt, dass eine ergänzende Bereitstel-

lung von Eigenmitteln der Hochschule erwünscht – jedoch nicht zwingend vorge-

schrieben – gewesen sei. 

 

In seiner zweiten Folgeentscheidung im Januar 2024 hat der LRH klargestellt, 

dass er der Auffassung des MKW zur Ausgestaltung der Mittelgewährung als Zu-

weisung und der fehlenden Verpflichtung zur Vorlage eines zahlenmäßigen 

Nachweises weiterhin nicht folgt. Das MKW habe jedoch erklärt, in künftigen Fäl-

len einer Zuweisung auf zuwendungsrechtliche Begrifflichkeiten zu verzichten. Da 

zudem die generelle Frage der Mittelbereitstellung ähnlich einer Grundfinanzie-
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rung Gegenstand eines weiteren Prüfungsverfahrens ist (Prüfungsverfahren „Hoch-

schulfinanzierung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft außerhalb der 

Grundfinanzierung“, vgl. hierzu Beitrag 17 des Jahresberichts), hat der LRH auf eine 

Weiterverfolgung in diesen Punkten verzichtet. 

 

Zur Höhe der Förderung hat der LRH erneut bemängelt, dass das Förderpro-

gramm zu diesem Punkt, aber auch zu weiteren Rahmenbedingungen der Förde-

rung keine eindeutigen, für alle Beteiligten klare Regelungen enthielt. Weiter hat 

der LRH zum Eigenanteil der Hochschulen darauf verwiesen, dass die von den 

Hochschulen in den Ausgabeplänen ausgewiesenen Eigenanteile durch die Be-

scheide verbindlich festgelegt worden seien. Der teilweise Verzicht auf den von 

der Universität ausgewiesenen Eigenanteil begründet daher einen Verstoß gegen 

das Sparsamkeitsprinzip. Der LRH hat zudem an die noch ausstehende Stellung-

nahme zur Frage der zweckentsprechenden Verwendung der für Personalausga-

ben bewilligten Mittel erinnert. 

 

 

Fazit: 

Der LRH begrüßt, dass das MKW nunmehr außerhalb von Zuwendungen keine 

Begrifflichkeiten mehr verwenden will, die im Zuwendungsrecht gebräuchlich sind. 

Er hält es jedoch auch für erforderlich, künftig bei Förderungen zur Erfüllung eines 

bestimmten Zwecks auf eine Finanzierung analog einer Grundfinanzierung zu 

verzichten. 

 

Zur Höhe der bewilligten Mittel sowie zu dem teilweisen Verzicht auf den von der 

Universität ausgewiesenen Eigenanteil steht eine nochmalige Überprüfung des 

MKW aus. In Bezug auf die vom LRH festgestellte zweckwidrige Verwendung der 

für Personalausgaben bewilligten Mittel an den beteiligten Hochschulen erwartet 

der LRH eine zeitnahe Antwort des MKW. 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 18/727
Ausschuss für Haushaltskontrolle

- TOP 5 -

Teil B  Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierungaus  dem Jahresbericht
2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das  Ergebnis der Prüfungen im

Geschäftsjahr 2022Beitrag 20      Rückforderungsansprüche  des Landes noch nicht realisiert
- zum Teil seit 17 Jahren



18

VORLAGE

18/2238
A08

Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

LRH NRW · Postfach 10 34 17 · 40025 Düsseldorf 

Nur per E-Mail 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

40210 Düsseldorf 
Konrad-Adenauer-Platz 13 
Telefon 0211 3896-0 
Telefax 0211 3896-367 
E-Mail: poststelle@lrh.nrw.de 
(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente) 

Auskunft erteilt: Herr Siebers 
Durchwahl: 3896-376 
Geschäftszeichen: 
KuP-01.09.07-000001 -2023-0003529 , 
Datum ,II .02.2024 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 20: Rückforderungsansprüche des Landes noch nicht realisiert -

zum Teil seit 17 Jahren 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

~m ·l1t )4"/f 
Prof. ~ Brigitte Mandl 

Anlage 





 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 20 des Jahresberichts 
2023, S. 173 ff. 

- Rückforderungsansprüche des Landes noch nicht realisiert - zum Teil seit 17 
Jahren - 

Sachbearbeitendes Mitglied: Vizepräsident Kisseler  

 

 

1. 

 

Ein Verein erhält als Rechtsträger eines Theaters seit vielen Jahren Zuwendungen des 

Landes, die die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Münster und Arnsberg 2003 und 

2020 geprüft hatten. 

 

Schon 2006 stellte das Land daraufhin einen Rückforderungsanspruch über rund 

126.000 € fest. Die Rückerstattung stand zum Zeitpunkt des Jahresberichts 2023 immer 

noch aus.  

 

Nach der Prüfung 2020 stellte das Land weitere Rückforderungsansprüche über rund 

108.000 € und rund 129.000 € fest. Lediglich rund 108.000 € wurden an das Land 

rückerstattet.  

 

Damit standen Forderungen von rund 255.000 € aus. 

 

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) zog eine Stundung der Forderung 

in Erwägung. 

 

Der LRH empfahl, zeitnah eine endgültige Entscheidung über die Modalitäten der Rück-

erstattungen zu treffen. Zudem sollte das Land prüfen, ob dem Verein weiterhin Zuwen-

dungen bewilligt werden können. 

 

2. 

 

In seiner Stellungnahme vom September 2023 teilt das MKW mit, dass die Rückforde-

rung des Landes von rd. 255.000 € bestandskräftig sei. Der Verein habe eine Stundung 

eines Teilbetrags von 75.000 € für einen Zeitraum von zehn Jahren mit einer jährlichen 
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Tilgung von 7.500 € und für den Restbetrag von rd. 180.000 € eine befristete Nieder-

schlagung bis zum 31.12.2032 beantragt. 

 

Nach Auffassung des MKW würde eine sofortige und vollständige Rückforderung der 

Mittel die Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs in Frage stellen. Es habe das Ministeri-

um der Finanzen (FM) um Einwilligung in die Stundung und in die befristete Nieder-

schlagung gebeten. Letztere sehe es als eine geeignete Handlungsalternative an, auch 

wenn die Niederschlagung als interne Verwaltungsmaßnahme von dem Verein nicht 

habe beantragt werden können. 

 

Der Verein habe mitgeteilt, er erwarte ab dem Wirtschaftsjahr 2024 eine Finanzierungs-

lücke von 150.000 €. Deshalb werde das Theater beim Land eine Erhöhung der jährli-

chen Zuwendungen um 75.000 € beantragen. Zu diesem avisierten Erhöhungsantrag 

seien das MKW und die zuständige Bewilligungsbehörde mit dem Theater im Gespräch. 

 

Die zuständige Bewilligungsbehörde habe dem MKW mitgeteilt, dass die Kommunikati-

on zwischen ihr und dem Verein intensiviert worden sei. Dies führe zu einer transparen-

teren Abwicklung der Fördermaßnahme. Eine ordnungsgemäße Geschäftsführung bei 

dem Theater sei gesichert. Zum 01.09.2024 habe es eine neue Intendantin und Ge-

schäftsführerin verpflichtet. 

 

In seiner Stellungnahme vom 18.01.2024 ergänzte das MKW, erforderliche Entschei-

dungen des FM zur Stundung und Niederschlagung der Rückforderung stünden noch 

aus. Eine Tilgungsrate sei daher noch nicht vereinnahmt worden. 

 

Hinsichtlich der Beschäftigung der neuen Intendantin und Geschäftsführerin sei das FM 

um Einwilligung in eine Ausnahme vom Besserstellungsverbot nach § 28 Abs. 2 Haus-

haltsgesetz 2024 gebeten worden. 

 

3. 

 

Der LRH nahm die Stellungnahmen des MKW zur Kenntnis. Die wirtschaftlich schwieri-

ge Situation des Vereins und des Theaters bestritt er nicht. Er bat, ihn über die vom FM 
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getroffene Entscheidung zur Stundung und Niederschlagung sowie die Vereinnahmung 

der ersten Rate von 7.500 € zu unterrichten. 

 

Hinsichtlich der Einstellung der neuen Intendantin wies der LRH auf die Regelung in § 

28 Abs. 2 S. 4 Haushaltsgesetz 2023 hin. Danach ist bei institutionell geförderten Ein-

richtungen zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages die Einwilligung des 

FM erforderlich, wenn vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes 

nicht vorhanden sind. Dies ist nach Einschätzung des LRH bei einer Intendantin und 

Geschäftsführerin eines Theaters der Fall.  

 

Der LRH bat das MKW, ihn über den Fortgang des Verfahrens zu unterrichten. 

 

4. Fazit 

 

Der LRH begrüßt die vom MKW und der Bewilligungsbehörde eingeleiteten Maßnah-

men. Er erwartet zudem, dass das MKW ihn zu gegebener Zeit über die Entscheidung 

zur künftigen Förderung (inkl. etwaiger Erhöhung) unterrichtet. 

 

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 21: Ein Museum - teilweise ohne Konzept 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ll'i/'·/k J,,-fi 
Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 





Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 21 des Jahresberichts 
2023, S. 179 ff. 

- Ein Museum – teilweise ohne Konzept – 

 

Sachbearbeitendes Mitglied: Vizepräsident Kisseler  

 

 

1. 

 

Eine vom Land miterrichtete und geförderte Stiftung betreibt ein Museum ohne ein um-

fassendes Museums- und ohne ein Sammlungskonzept. Bis August 2021 machte das 

Land der Stiftung keine Vorgaben zu Zielen und Kennzahlen. Ein Zuwendungsbescheid 

vom September 2021 enthielt erstmalig Aussagen zu Zielvorgaben und Kennzahlen für 

die Stiftung. Diese waren noch nicht ausreichend. Die Stiftung legte ihrer Personalaus-

stattung keine Personalbedarfsermittlung zugrunde. Zudem waren die Stellenbewertun-

gen der Stiftung insgesamt zu aktualisieren.  

 

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) teilte in seinen Stellungnahmen zur 

Prüfung des Landesrechnungshofs (LRH) mit, die Stiftung orientiere sich bei ihrem Leit-

bild an den international anerkannten Standards. Diese Standards besäßen ausdrück-

lich nur empfehlenden Charakter. Gleichwohl halte die Stiftung die Erstellung eines 

Sammlungskonzepts für sinnvoll. Die Stiftung beabsichtige zu überprüfen, inwieweit es 

erforderlich sei, weitere Ziele und Kennzahlen zu definieren. Sie setze zurzeit eine An-

passung der Personalstruktur um. Die Bewilligungsbehörde werde zudem darauf hinwir-

ken, dass eine Anpassung des Stellenplans auf der Grundlage des aktuellen Personal-

bedarfs und unter Berücksichtigung aktualisierter Tätigkeitsbewertungen erfolge. 

 

Der LRH teilte dem MKW mit, dass die Stiftung in ihrem Leitbild ausdrücklich festgehal-

ten hat, dass sie sich nach den international anerkannten Standards richtet, wie sie vom 

Deutschen Museumsbund (DMB) und vom International Council of Museums (ICOM) 

definiert wurden. Nach Auffassung des LRH stellen deren Empfehlungen für die Stiftung 

daher mehr als nur unverbindliche Richtlinien mit empfehlendem Charakter dar.  

 



- 2 - 

 

Der LRH begrüßte die Aussage des MKW, dass die Bewilligungsbehörde bei der Stif-

tung darauf hinwirken werde, den Stellenplan auf der Grundlage des aktuellen Perso-

nalbedarfs und unter Berücksichtigung aktualisierter Stellenbewertungen anzupassen. 

 

2. 

 

In seiner weiteren Stellungnahme vom 18.09.2023 teilte das MKW mit, dass die Emp-

fehlungen des DMB nicht verpflichtend seien. Auch wenn die Stiftung in ihrem Leitbild 

ausgeführt habe, dass sie sich nach den international anerkannten Standards richte, 

erfolge daraus keine rechtliche Verpflichtung, diese Empfehlungen umzusetzen. Es 

handle sich bei den Empfehlungen des DMB nicht um eine Rechtsnorm. 

 

Dem LRH werde allerdings darin zugestimmt, dass konzeptionelle Grundlagen für die 

Gestaltung der Arbeit des Museums wichtig seien. Zunächst sollten Ziele und die strate-

gische Vorgehensweise pro Bereich festgelegt werden. Das weitere Vorgehen werde 

das MKW dann mit der Stiftung erörtern. Das MKW werde den LRH zu gegebener Zeit 

über das Ergebnis unterrichten. 

 

Des Weiteren erklärte das MKW, dass die Stiftung neben dem Museumsbetrieb ein Ar-

chiv und eine Bibliothek beherberge und hierfür ebenfalls Ziele vereinbart werden soll-

ten. Eine Vereinbarung von Kennzahlen sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, da die 

neue Leitung des Archivs erst im Oktober 2023 ihre Stelle antrete.  

 

Zum Stellenplan berichtete das MKW, nach Auskunft der Stiftung sei die Implementie-

rung der neuen Struktur mit der Besetzung der o. g. Leitungsposition erfolgt. Dem LRH 

sei darin zuzustimmen, dass zu gegebener Zeit ein Monitoring durchzuführen sei. Das 

MKW werde ihn über das Ergebnis informieren. 

 

Das MKW teilte abschließend mit, dass sich das Ergebnis der Überprüfung der Stellen-

bewertungen im aktuellen Stellenplan 2023 wiederfinde. 

  



- 3 - 

 

3. 

 

Der LRH nahm die weitere Stellungnahme des MKW zur Kenntnis. Hinsichtlich des Mu-

seumskonzepts wies der LRH das MKW darauf hin, dass es nicht auf den Rechtscha-

rakter der Empfehlungen ankommt. Die formale Betrachtungsweise des MKW gehe in-

soweit fehl. Entscheidend sei das freiwillige (inhaltliche) Unterwerfen unter die Stan-

dards und Empfehlungen des DMB (bzw. ICOM). Damit trage die Stiftung auch mit, den 

Museumsbetrieb anhand der aufgestellten Standards und Konzepte auszurichten.  

 

Bezüglich der Kennzahlen wies der LRH darauf hin, dass nach Darstellung des DMB 

leistungsorientierte Kennzahlen ein zentrales Controlling- und Managementinstrument 

für die strategische und operative Steuerung in Museen sind.  

 

Der LRH bat zudem um Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung und Vorlage der 

Genehmigung des Stellenplans durch die Bezirksregierung. 

 

4. Fazit 

 

Der LRH begrüßt die vom MKW und der Bewilligungsbehörde eingeleiteten Maßnah-

men. Er hat das MKW gebeten, ihn über Ergebnisse und eingeleitete Maßnahmen zu 

informieren. 

 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.02.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 22: Unzulässiger Verzicht auf Expertise des Landesrechnungshofs bei 

Förderprogrammen 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

M"J;;c;~ Grofa-/r 
Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 





 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 22 des Jahresberichts 
2023, S. 193 ff. 

Unzulässiger Verzicht auf Expertise des Landesrechnungshofs bei 
Förderprogrammen 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitende Ministerialrätin Dr. Engler 

 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) stellte fest, dass das damalige Ministerium für Kinder, 

Familie, Flüchtlinge und Integration im Zeitraum 2016 bis 2020 Urheber von 73 

Fördererlassen (z. B. Förderrichtlinien oder Förderaufrufen) war. Die nach der 

Landeshaushaltsordnung (LHO) vorgeschriebene Beteiligung des LRH fand nur zu 29 

der 73 Fördererlasse statt. Damit verzichtete das Ministerium in 60 % der Fälle auf die 

Möglichkeit, von der Prüf- und Praxiserfahrung des LRH zu profitieren und Hinweise zur 

Verbesserung der Fördererlasse zu erhalten. 

 

In seiner Stellungnahme sagte das Ministerium zu, den LRH künftig gemäß der 

geltenden Rechtslage zu beteiligen. Dies bewertete der LRH positiv und schloss das 

Prüfungsverfahren Mitte 2022 ab. 

 

Ende 2022 musste der LRH jedoch feststellen, dass das nun umbenannte Ministerium 

für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) entgegen 

seiner Zusage den LRH weiterhin nicht immer rechtzeitig beteiligt hatte. Auch die 

Beteiligung des Ministeriums der Finanzen (FM) erfolgte nicht immer wie 

vorgeschrieben. Das FM sah sich veranlasst, das MKJFGFI mit Schreiben vom 

23.01.2023 u. a. darauf hinzuweisen, dass 

 

„die VV/VVG zu § 44 LHO vollständig anzuwenden sind und nicht nach 

Belieben“. 

 

Damit schloss das FM sich der Auffassung des LRH an. 

 

2023 wurden dem LRH zwar deutlich mehr Fördererlasse vorgelegt, deren Qualität 

entsprach aber nicht mehr üblichen Standards: Das MKJFGFI legte dem LRH im 

Zeitraum 21.11.2022 bis 16.11.2023 im Rahmen der Beteiligung Entwürfe zu 
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21 Förderrichtlinien vor. Viele dieser Entwürfe wiesen jedoch erhebliche und in der 

Regel vermeidbare, da erkennbare, Qualitätsmängel auf, die LRH und FM beanstanden 

mussten. Zu bemängeln war u. a., dass die Entwürfe nicht den haushalts- und 

zuwendungsrechtlichen Vorschriften entsprachen, z. B. sollten Billigkeitsleistungen nach 

§ 53 LHO statt richtig Zuwendungen nach § 44 LHO gewährt werden. Weiterhin waren 

die Entwürfe nicht 

 eindeutig   

(z. B. hinsichtlich der Formerfordernisse von Antrag, Zuwendungsbescheid oder 

Verwendungsnachweis), 

 verständlich   

(z. B. hinsichtlich der Formulierungen und Verweise) und 

 in sich widerspruchsfrei (z. B. unterschiedliche Regelungen in Richtlinie und 

Vordruckmustern). 

 

Die Mängel hatten zur Konsequenz, dass in Richtlinienverfahren bis zu fünf Entwürfe 

vorgelegt wurden. Demzufolge mussten LRH und FM unverhältnismäßig viel Zeit – d. h. 

unnötigen Aufwand in erheblichem Umfang – für ihre Beteiligung im Richtlinienverfahren 

aufwenden. Allein der LRH musste statt 21 mehr als 40 förmliche Entscheidungen zu 21 

Förderrichtlinien treffen.  

 

Mit Beratungsbericht vom 01.12.2023 wies der LRH das MKJFGFI auf die Problematik 

hin. Er bat sicherzustellen, dass dem LRH vorzulegende Richtlinienentwürfe zukünftig 

eine angemessene Bearbeitungsqualität aufweisen. 

 

Das MKJFGFI räumte am 17.01.2024 Qualitätsmängel ein. Es habe hausinterne, 

qualitätssichernde Maßnahmen entwickelt. Nunmehr sei eine 2023 erarbeitete 

Arbeitshilfe zur Erstellung von Richtlinien veröffentlicht worden. Auch werde auf die 

vermehrte Nutzung von Fortbildungsangeboten zum Haushalts- und Zuwendungsrecht 

hingewirkt. 
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Fazit 

 

Es genügt nicht, den LRH entsprechend der LHO zu beteiligen. Vielmehr müssen die 

vorgelegten Entwürfe auch eine angemessene Qualität aufweisen, um unnötigen 

Aufwand zu vermeiden. Das MKJFGFI hat Maßnahmen zur Qualitätssteigerung 

künftiger Richtlinienentwürfe ergriffen. Der LRH sieht deren Wirkung entgegen. 

 

Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen. 



Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Die Ministerin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 
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Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 

706, 709 (HST Stadttor) 

707 (HST Wupperstraße) 

 

An den 

Präsidenten des Landtags  

Nordrhein-Westfalen 

Herrn André Kuper MdL 

Platz des Landtags 1 

40211 Düsseldorf 

 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

22.02.2024 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o.g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema „Unzulässiger Verzicht auf Expertise des Landesrechnungshofs 

bei Förderprogrammen“ gebeten worden.  

 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende Ihnen den bei-

gefügten Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Ausschussmitglie-

der.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Josefine Paul 

20. Februar 2024 

Seite 1 von 1 

 

Aktenzeichen   

bei Antwort bitte angeben 

 

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 837-2370 

Telefax 0211 837-2505 

edgar.voss@mkjfgfi.nrw.de 
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Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 

Integration 

 

 TOP 7 „Unzulässiger Verzicht auf Expertise des Landesrechnungshofs bei 

Förderprogrammen?“ 
auf Antrag der SPD-Fraktion 

 

Sitzung des AFKJ am 22. Februar 2024 

 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) führt in seinem Jahresbericht 2023 aus, dass das da-

malige Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) auf die 

Möglichkeit verzichtete, von der Prüfungs- und Praxiserfahrung des LRH zu profitieren 

und Hinweise zur Verbesserung der Fördererlasse zu erhalten. 

 

Das MKFFI teilte dem LRH daraufhin mit, dass es beabsichtige, diesen bei künftigen 

Fördererlassen – gleich welcher Bezeichnung – gemäß der geltenden Rechtslage zu 

beteiligen. 

 

Ende 2022 hat der LRH angemerkt, dass das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, 

Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) als Rechtsnachfolger des MKFFI 

entgegen seiner Zusage den LRH teilweise weiterhin nicht immer rechtzeitig beteiligte 

und bekräftigt abschließend seine Forderung nach einer rechtskonformen und frühzei-

tigen Beteiligung. 

 

Dieser Forderung ist das MKJFGFI nachgekommen und hat im Zeitraum von Novem-

ber 2022 bis Januar 2024 Entwürfe zu rund fünfundzwanzig Richtlinien zur Herstellung 

des Einvernehmens beziehungsweise zur Unterrichtung nach §§ 44, 102 Landeshaus-

haltsordnung vorgelegt.  

 

Für die in der Fragestellung aufgeführten Richtlinien gilt, dass diese am 24. Novem-

ber 2023 (Gemeinsam MehrWert) und 7. Dezember 2023 (Richtlinien über die Gewäh-

rung von Zuschüssen zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten Familien 

und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung sowie kin-

derstark – NRW schafft Chancen) jeweils mit Einvernehmen des LRH und anderer zu 

beteiligender Stellen veröffentlicht wurden. 
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Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
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Datum //.01 .2024 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 23.01.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 23.01.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511): 

• Beitrag 27: Langzeitbeurlaubungen im Maßregelvollzug und forensische Nach

sorge - mangelhafte Kostentransparenz 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

j4rl, t_ _. ·1c. 
Prof. Dr. Brigitte't':'i' 
Anlage 





Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 27 des Jahresbe-
richts 2023, S. 235 ff. 

Langzeitbeurlaubungen im Maßregelvollzug und forensische Nachsorge – man-
gelhafte Kostentransparenz 
 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitender Ministerialrat Pfeifer 

 

 

1. 

Auf die im Jahresbericht dargestellte Erwiderung des Landesrechnungshofs (LRH) vom 

Mai 2023 (siehe Beitrag 27.4, S. 241 – 242) hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales (MAGS) im Juli 2023 geantwortet. 

 

Das MAGS hat erklärt, dass Ende 2022 ein Beratungsunternehmen beauftragt worden 

sei, ein Gutachten mit konkreten Handlungsempfehlungen für eine neue Finanzierungs-

verordnung zu erstellen. Hierbei sollten zum einen die Kostenstrukturen und die bisheri-

gen Budgetvereinbarungen ausgewertet werden und zum anderen ein Vorschlag zur 

Novellierung der Verordnung über die Ermittlung des Personalbedarfs und die Finanzie-

rung des Maßregelvollzugs – Finanzierungsverordnung MRV – (FinVO MRV) unter Be-

rücksichtigung der wesentlichen Ziele Qualitätssicherung und Vermeidung unverhält-

nismäßig langer Unterbringungsdauern erarbeitet werden. Dazu seien Begehungen von 

psychiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten, Besprechungen mit den 

entsprechenden Trägern sowie Datenabfragen, bezogen auf das Jahr 2021, durch das 

Beratungsunternehmen durchgeführt und ausgewertet worden. Hierbei sei u. a. festge-

stellt worden, dass aufgrund der vielen verschiedenen Kostenarten sowie der Unterbrin-

gungs- und Behandlungsmöglichkeiten eine Refinanzierung über einen einzigen Tages-

satz problematisch und intransparent sei. Ein Vorschlag zur Novellierung solle Ende 

2023 vorliegen. Erst nach Vorlage und Auswertung des Gutachtens könnten konkretere 

und verlässliche Aussagen getroffen werden. Aufgrund der bisher durchgeführten Aus-

wertungen könnten aber die nachfolgend dargestellten Zwischenergebnisse zu den ein-

zelnen Prüfungsmitteilungen (PM) des LRH mitgeteilt werden. 

 

Bezüglich des Tagessatzes für Patientinnen und Patienten im Langzeiturlaub (LZU) hat 

das MAGS erklärt, im Rahmen der Datenabfragen des beauftragten Beratungsunter-
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nehmens seien auch die Kosten des LZU (nunmehr Freiheitsentziehung des Grades 0 

gemäß Gesetz zur Durchführung strafrechtsbezogener Unterbringungen in einem psy-

chiatrischen Krankenhaus und einer Entziehungsanstalt in Nordrhein-Westfalen) bei den 

Trägern der psychiatrischen Krankenhäuser und Entziehungsanstalten erhoben und 

ausgewertet worden. Wie der LRH bereits festgestellt habe, würden sich die Kosten 

stark unterscheiden, insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Rechtsgrund-

lage der Unterbringung und der Betreuungs- und Behandlungsintensität. Eine zukünftige 

Kalkulation der Kosten müsse daher neben Unterbringungskosten in externen Wohn-

formen auch die Hilfen zum Lebensunterhalt, Ersteinrichtungsbeihilfen, Fahrtkosten 

während der Unterbringung in einer externen Einrichtung oder der eigenen Wohnung 

sowie insbesondere auch die Anteile der Vollkräfte der jeweiligen Betreuungs- und Be-

handlungsintensität im zeitlichen Verlauf berücksichtigen. Konkrete Ergebnisse lägen 

hierzu noch nicht vor. 

 

Hinsichtlich der Kosten für die Unterbringung der Patientinnen und Patienten im LZU hat 

das MAGS u. a. ausgeführt, die Übergänge von der Unterbringung in einem psychiatri-

schen Krankenhaus gemäß § 63 Strafgesetzbuch (forensische Psychiatrie) sowie der 

öffentlich-rechtlichen und der zivilrechtlichen Unterbringung (Allgemeinpsychiatrie) in die 

Wohn- und Betreuungsangebote der Eingliederungshilfe stellten in vielen Bundeslän-

dern eine besondere Herausforderung dar. Probleme träten insbesondere bei Personen 

mit herausforderndem Verhalten auf. Die Übergänge sollten durch ein konstruktives und 

lösungsorientiertes Zusammenwirken aller Beteiligten besser gestaltet werden. Die Ge-

sundheitsministerkonferenz (GMK) bitte daher die Arbeits- und Sozialministerkonferenz 

(ASMK), eine Länderarbeitsgruppe auf Fachebene zu beauftragen, gemeinsam mit der 

Arbeitsgruppe (AG) Psychiatrie Vorschläge zur Verbesserung der Versorgung von Per-

sonen mit hohem Unterstützungsbedarf und schwerwiegend herausforderndem Verhal-

ten an den Übergängen der Hilfesysteme zu entwickeln. Das Ergebnis solle der GMK 

und der ASMK spätestens bis zu deren Sitzungen im Jahr 2025 vorgelegt werden. 

 

Bezüglich der Höhe des Tagessatzes für die forensische Nachsorge hat das MAGS eine 

Reihe von Fragestellungen mitgeteilt, die bei der künftigen Bemessung der Tagessatz-

höhe berücksichtigt werden sollen. Insgesamt lägen hierzu aber noch keine entspre-

chenden Auswertungen vor. Die Bemessung der Kosten der Nachsorge sei Bestandteil 

des beauftragten Gutachtens.  
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2. 

Zu der Antwort des MAGS ist am 13.11.2023 eine Entscheidung des LRH ergangen. 

 

Der LRH hat zur Kenntnis genommen, dass der Vorschlag des beauftragten Beratungs-

unternehmens zur Novellierung der FinVO MRV Ende 2023 vorliegen soll und erst nach 

Vorlage und Auswertung des Gutachtens konkretere und verlässliche Aussagen getrof-

fen werden können. Ferner hat er die aufgrund der bisherigen Auswertungen des Bera-

tungsunternehmens mitgeteilten Zwischenergebnisse zu den PM zur Kenntnis genom-

men. 

 

Bezüglich des Tagessatzes für Patientinnen und Patienten im LZU hat der LRH positiv 

zur Kenntnis genommen, dass die vom Beratungsunternehmen durchgeführten Erhe-

bungen und Auswertungen der Kosten des LZU die Prüfungsfeststellungen des LRH 

bestätigt haben, dass sich die Kosten – insbesondere unter Berücksichtigung der jewei-

ligen Rechtsgrundlage der Unterbringung sowie der Betreuungs- und Behandlungsin-

tensität – stark unterscheiden. Ferner hat er in diesem Zusammenhang die Feststellung 

des Beratungsunternehmens positiv zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der vielen 

verschiedenen Kostenarten sowie der Unterbringungs- und Behandlungsmöglichkeiten 

eine Refinanzierung über einen einzigen Tagessatz problematisch und intransparent sei. 

 

Der LRH hat nochmals um ergänzende, konkretisierende Stellungnahme gebeten, wel-

che konkreten Regelungen 

 bezüglich der Trennung der Kosten des stationären Bereichs und des Bereichs 

der Patientinnen und Patienten im ehemaligen LZU (nunmehr Freiheitsentzie-

hung des Grades 0) und der Schaffung von Transparenz in den Kostenstrukturen 

sowie 

 bezüglich des Fehlanreizes durch die bisher unbegrenzte Zahlung des vollen Ta-

gessatzes für Patientinnen und Patienten im ehemaligen LZU 

im Zuge der Novellierung der FinVO MRV beabsichtigt sind. 

 

Ferner hat der LRH an die von ihm erbetene ergänzende, konkretisierende Stellung-

nahme zu dem Hinweis des MAGS erinnert, innerhalb des Novellierungsprozesses soll-
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ten insbesondere auch die Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten des Landes im Zusam-

menhang mit den von den Maßregelvollzugseinrichtungen zur Vorbereitung der Budget-

verhandlungen gemeldeten Daten der Leistungs- und Kalkulationsaufstellung intensiv 

geprüft werden. 

 

Hinsichtlich der Kosten für die Unterbringung der Patientinnen und Patienten im LZU hat 

der LRH begrüßt, dass sich sowohl die GMK als auch die ASMK damit befassen, die 

Übergänge zwischen den Hilfesystemen besser zu gestalten. Er hat zur Kenntnis ge-

nommen, dass eine Länderarbeitsgruppe gemeinsam mit der AG Psychiatrie Vorschläge 

zur Verbesserung der Versorgung von Personen mit hohem Unterstützungsbedarf und 

schwerwiegend herausforderndem Verhalten an den Übergängen der Hilfesysteme ent-

wickeln soll und der GMK sowie der ASMK das Ergebnis spätestens bis zu deren Sit-

zungen im Jahr 2025 vorgelegt werden soll. 

 

Der LRH hat darauf hingewiesen, sich in seinen PM dafür ausgesprochen zu haben, 

dass das MAGS die Maßregelvollzugseinrichtungen dabei unterstützt, geeignete Unter-

bringungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten im LZU zu erschließen. Ferner 

hatte er es als hilfreich angesehen, wenn das MAGS das Gespräch mit den Betreibern 

der Wohnheime suchen würde, um sie davon zu überzeugen, dass Zuschläge für die 

Aufnahme von Patientinnen und Patienten aus dem Maßregelvollzug nur in besonders 

begründeten Einzelfällen gerechtfertigt seien. Da sich das MAGS – trotz erneuter Bitte 

um diesbezügliche Stellungnahme und Mitteilung des ggf. Veranlassten in der Entschei-

dung vom Mai 2023 – auch in seinem Schreiben vom Juli 2023 nicht dazu erklärt hat, ob 

es entsprechend tätig werden will, hat der LRH diese Bitte nochmals geäußert. 

 

Bezüglich der Höhe des Tagessatzes für die forensische Nachsorge hat der LRH die 

Ausführungen des MAGS zur Kenntnis genommen. 

 

Er hat an die ausstehende Stellungnahme und Mitteilung des ggf. Veranlassten zur von 

ihm geäußerten Auffassung, dass (auch) für den Bereich der Nachsorge eine Abgren-

zung der zugehörigen Kosten bei den Maßregelvollzugseinrichtungen erforderlich sei, 

erinnert. Ferner hat der LRH nochmals um Stellungnahme und Mitteilung des ggf. Ver-

anlassten bezüglich der Frage gebeten, ob die Krankenkassen – wie von der AG Psy-

chiatrie empfohlen – in die Finanzierung der Nachsorge einbezogen werden könnten. 
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Fazit 
 

Der LRH hat zur Kenntnis genommen, dass das MAGS eine Novellierung der FinVO 

MRV beabsichtigt und hierzu ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Er begrüßt, dass 

bei der Novellierung auch die Prüfungsfeststellungen des LRH Berücksichtigung finden 

sollen. Es bleibt abzuwarten, zu welchen Ergebnissen das MAGS bei der Auswertung 

des Gutachtens gelangen wird und welche konkreten Regelungen zur Novellierung auf 

dieser Grundlage getroffen werden sollen. 

 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 16: ,,FerienlntensivTraining" mit Abrechnungsproblemen

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 16 des Jahresberichts 
2023, S. 141 ff. 

„FerienIntensivTraining“ mit Abrechnungsproblemen 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitende Ministerialrätin Porrmann 

 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) beauftragte die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter 

(RPÄ) Arnsberg, Detmold und Düsseldorf mit der Prüfung des Förderprogramms „Feri-

enIntensivTraining – FIT in Deutsch“. Die RPÄ führten diese Prüfung bei allen fünf Be-

zirksregierungen (BR) als den zuständigen Bewilligungsbehörden durch. 

 

Das „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ bietet neu zugewanderten Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse weiter zu vertiefen und im Alltag 

anzuwenden. Das Land fördert die Durchführung entsprechender Angebote in den Os-

ter-, Sommer- und Herbstferien. Gefördert werden unter anderem die Ausgaben für die 

Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Räumlichkeiten. 

 

1. Feststellungen zu den Ausgaben für Räumlichkeiten 

In 43 % der geprüften Förderfälle hatten die Zuwendungsempfangenden als Ausgaben 

für Räumlichkeiten jeweils den in der Förderrichtlinie (FRL) „FerienIntensivTraining – FIT 

in Deutsch“ angegebenen Höchstbetrag von 100 € pro Tag angesetzt, ohne dass Bele-

ge in entsprechender Höhe vorgelegt werden konnten. Drei der fünf BR hatten die Ver-

wendungsnachweise anerkannt, weil sie den Höchstbetrag als Pauschale verstanden 

hatten. 

 

Der LRH wies das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) darauf hin, dass das Zu-

wendungsrecht grundsätzlich nur eine Förderung von tatsächlichen Ausgaben zulässt. 

Er mahnte eine landesweit einheitliche Vorgehensweise sowie eine Klarstellung bezüg-

lich der Ausgaben für die Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten an. 

 

Das MSB stellte daraufhin gegenüber den BR klar, dass Förderungen nur noch auf Ba-

sis der tatsächlich entstandenen Ausgaben zu gewähren sind. Außerdem veranlasste es 

die Rückforderung der festgestellten Überzahlungen. 
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Zum Zeitpunkt der Vorstellung des Jahresberichts 2023 des LRH war das Prüfungsver-

fahren bereits abgeschlossen. 

 

 

2. Änderung der Förderrichtlinie „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ 

Das MSB übersandte dem LRH am 09.11.2023 einen Entwurf zur Anpassung der FRL 

„FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ im Wege der Unterrichtung nach § 102 Lan-

deshaushaltsordnung. Der Entwurf sah u. a. vor, die Auflistung der zuwendungsfähigen 

Ausgaben insoweit zu ergänzen, als für die Bereitstellung und Unterhaltung der Räum-

lichkeiten nur „tatsächliche“ Ausgaben vom Land bezuschusst werden. Erläuternd führte 

das MSB dazu aus, es handele sich um einen Hinweis an die Maßnahmenträger zur 

„Raumkostenpauschale“. Der LRH habe in der Vergangenheit angemerkt, dass nur tat-

sächlich anfallende Kosten für die Räumlichkeiten im Verwendungsnachweis geltend 

gemacht werden könnten und dementsprechend keinesfalls von einer Pauschale für 

Raumkosten ausgegangen werden dürfe.  

 

Der LRH hat die Änderung der FRL mit Entscheidung vom 21.11.2023 zur Kenntnis ge-

nommen. Das MSB hat die geänderte FRL mit Runderlass vom 29.12.2023 in Kraft ge-

setzt.1  

 

 

3.  Fazit 

Der LRH begrüßt die Vereinheitlichung der Förderpraxis sowie die Anpassung der FRL 

auf Basis seiner Feststellungen.  

 

 

                                            
1  ABI. NRW. 01/24. 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 19: Leitungspersonal der Studierendenwerke - unklare Re-

gelungen und teilweise zu hohe Vergütungen 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

(,.,j· I� ),� .. ,(J 
Prof. Dr. Brigitte Mandt 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 19 des Jahresberichts 2023, 

S. 163 ff. 

 

Leitungspersonal der Studierendenwerke – unklare Regelungen und teilweise zu 

hohe Vergütungen 

 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitende Ministerialrätin Porrmann 

 

 

Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter (RPÄ) Arnsberg und Köln hatten die Vergü-

tungen der Geschäftsführungen und des übrigen Leitungspersonals der zwölf Studie-

rendenwerke (StW) untersucht. Auf die im Jahresbericht dargestellte Folgeentscheidung 

des Landesrechnungshofs (LRH) vom 15.05.2023 hat das Ministerium für Kultur und 

Wissenschaft (MKW) zuletzt mit Schreiben vom 20.10.2023 geantwortet. Hierauf hat der 

LRH mit Entscheidung vom 22.02.2024 erwidert.  

 

 

1. Vergütung der Geschäftsführung  

Die Geschäftsführungen der StW werden in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 

beschäftigt. Ihre Einstellung und Entlassung sowie die Regelung ihres Dienstverhältnis-

ses durch den Verwaltungsrat bedürfen der Einwilligung des Ministeriums.1 Ergänzende 

und beschränkende Regelungen zur Vergütung der Geschäftsführungen finden sich in 

Erlassen des MKW.  

 

Aufgrund eines im Jahr 2017 ergangenen verwaltungsgerichtlichen Urteils war das Mi-

nisterium angehalten, neue Vergütungsregelungen festzulegen. Die Verwaltungsräte 

einiger StW nahmen das Klageverfahren zum Anlass, mit ihren Geschäftsführungen 

rückwirkende Vergütungserhöhungen zu vereinbaren. Das MKW stimmte diesen Anpas-

sungsklauseln zu. 

 

 

                                            
1  Siehe § 8 Abs. 1 Gesetz über die Studierendenwerke im Land Nordrhein-Westfalen (Studierendenwerksgesetz – StWG). 
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Mit Erlass vom 31.03.2021 gab das Ministerium neue, größenabhängige Orientierungs-

werte für die jährliche Bruttogrundvergütung bekannt. Darüber hinaus konnte eine leis-

tungsabhängige Prämie von maximal 10 % der jährlichen Bruttogrundvergütung sowie 

eine jährliche Anpassung gemäß der für die StW maßgeblichen tariflichen Entwicklung 

erfolgen. Der Erlass regelte auch, dass die – in der Zwischenzeit geschlossenen – An-

passungsklauseln entsprechend anzuwenden waren. 

 

1.1. Anpassungsklauseln 

Die Anpassungsklauseln waren unterschiedlich ausgestaltet. Nach Ansicht des LRH 

waren diese rückwirkenden Anpassungen mit den von den StW zu beachtenden kauf-

männischen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nicht vereinbar. 

Bedenklich erschien ihm auch die unterschiedliche Ausgestaltung.  

 

Das Ministerium verwies auf die Autonomie der StW. Das Gebot der Vergleichbarkeit 

werde überstrapaziert, wenn eine zusätzliche Vereinbarung zur Pflicht gemacht oder die 

Zustimmung zu einer vor Ort gefundenen Lösung verweigert würde, weil an anderer 

Stelle eine für die Geschäftsführung günstigere Vereinbarung gefunden worden sei. 

 

In seiner Stellungnahme vom 20.10.2023 erläuterte das MKW, damit sei gemeint gewe-

sen, dass die Umsetzung des Erlasses zwar verpflichtend sei; gleichwohl könne es Ver-

trägen zustimmen, bei denen der Orientierungswert nicht erreicht werde.  

 

Dieser Auffassung hat der LRH in seiner Entscheidung vom 22.02.2024 zugestimmt und 

im Übrigen auf seine bisherigen Ausführungen verwiesen. Bezogen auf einen Einzelfall 

fehlt weiterhin eine ausreichende Begründung für die erhebliche Höhe der Nachzahlung. 

Infolgedessen bat der LRH um weitere (zahlungs-)begründende Unterlagen.  

 

1.2. Kriterien der leistungsorientierten Zulage und weiterer Anpassungsbedarf des 
Erlasses 2021 

In den Dienstverträgen der Geschäftsführungen waren unterschiedliche Kriterien für den 

Bezug einer leistungsorientierten Zulage bzw. Prämie vorgesehen. Der vorerwähnte Er-

lass vom 31.03.2021 enthielt keine Angaben zu deren Bemessung. Der LRH hielt jährli-

che Zielvereinbarungen mit quantifizierbaren Zielen für erforderlich, die über die originä-
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ren Geschäftsführungsaufgaben hinausgehen. Er regte an, Kriterien für die Gewährung 

einer leistungsabhängigen Zulage in den Erlass aufzunehmen. 

 

Die RPÄ hatten ferner Unterschiede bei der Gewährung weiterer Vergütungsbestandtei-

le festgestellt. Der LRH beanstandete, dass der Erlass diesbezüglich Interpretations-

spielraum eröffnete. Er hielt eine eindeutige Formulierung – wie in früheren Erlassen – 

für geboten, wonach alle Vergütungsbestandteile im Vergütungsrahmen enthalten sind. 

 

Das Ministerium teilte bezogen auf die leistungsabhängige Vergütung seine Absicht mit, 

die Entwicklung kritisch zu begleiten. Im Zuge einer Aktualisierung des Erlasses werde 

es die Anregungen des LRH aufgreifen. 

 

Der LRH nahm die Stellungnahme des Ministeriums positiv zur Kenntnis und bat mitzu-

teilen, wann eine Aktualisierung des Erlasses angedacht ist und welche seiner Anre-

gungen dabei aufgegriffen werden sollen. 

 

In seiner Stellungnahme vom 20.10.2023 avisierte das MKW die Aktualisierung des gel-

tenden Vergütungserlasses für Ende 2023. Mit Entscheidung vom 20.02.2024 hat der 

LRH das MKW um Übersendung des Erlasses bzw. um Mitteilung des aktuellen Sach-

stands gebeten. 

 

2. Vergütung des weiteren Leitungspersonals – tarifliche Eingruppierung und Ge-
währung von außer- und übertariflichen Zulagen 

Die Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten der StW sind nach den für die Be-

schäftigten des Landes geltenden Bestimmungen zu regeln.2 Unter Inanspruchnahme 

einer Öffnungsklausel haben die StW einen Tarifvertrag abgeschlossen, der die Anwen-

dung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der kom-

munalen Arbeitgeberverbände (TVöD/VKA) für ihre Beschäftigten vorsieht. 

 

Die StW hatten ein Drittel ihrer Leitungsstellen (Entgeltgruppe 13 bis 15 TVöD/VKA) mit 

Personen besetzt, die nicht über die notwendige wissenschaftliche Hochschulbildung 

 

                                            
2  § 13 Satz 1 StWG. 
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verfügten und bei denen die alternativ erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zur 

Aufgabenerfüllung nicht nachgewiesen waren. Das weitere Leitungspersonal erhielt fer-

ner z. T. Zulagen, die nach dem TVöD/VKA nicht vorgesehen sind. Regelmäßig fehlte 

für solche über- oder außertariflichen Zulagen eine einzelfallbezogene Begründung. 

Darüber hinaus gab es Fälle, in denen als außertarifliche Leistung ein Dienstwagen 

auch zur Privatnutzung überlassen wurde. 

 

Das Ministerium teilte die Einschätzung des LRH, dass – sollten die StW die bemängel-

ten Sachstände nicht ausräumen – die Vergütung in den StW nicht rechtskonform gere-

gelt werde. In Wahrnehmung der Rechtsaufsicht habe das Ministerium im ersten Schritt 

die Geschäftsführung jedes StW um Darstellung der Sachlage im Einzelnen sowie der 

ergriffenen Maßnahmen aufgefordert. In Abhängigkeit von dem Ergebnis würden weitere 

Maßnahmen erwogen werden. 

 

Mehrere StW nahmen Bezug auf ein Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Studieren-

denwerke NRW (ARGE StW). Durch zahlreiche Änderungen des StWG seien die StW 

zu „Wirtschaftsunternehmen“ geworden, die nach kaufmännischen Grundsätzen zu füh-

ren seien. Ihnen komme gerade in Entgeltfragen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. So 

sei u. a. der haushaltsrechtliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bei der Gewährung von 

Entgeltleistungen gegenüber Beschäftigten nicht zu beachten. Die tarifvertraglichen 

Vergütungsgrundsätze nach dem TVöD/VKA bildeten nur den Mindestrahmen der Ent-

geltgestaltung.  

 

Der LRH begrüßte die Stellungnahme des Ministeriums und bat, die Rückmeldungen 

der StW und das infolgedessen Veranlasste mitzuteilen. Ferner hat der LRH dem Minis-

terium mitgeteilt, dass sich ihm die Argumentation der ARGE StW und insbesondere die 

Auffassung, dass die StW nicht dem Gebot der Wirtschaftlichkeit unterlägen, nicht er-

schließt. Die anwendbaren tarifvertraglichen Vergütungsgrundsätze nach dem 

TVöD/VKA bildeten nicht nur den Mindestrahmen der Entgeltgestaltung, sondern be-

grenzten diese.  

 

Das MKW ließ dem LRH die von ihm angeforderten Stellungnahmen zukommen. In sei-

ner Stellungnahme vom 20.10.2023 teilte es mit, dass bislang nichts Weiteres veran-

lasst worden sei.  
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Der LRH hat die Stellungnahmen der StW zur Kenntnis genommen (Entscheidung vom 

22.02.2024). Er hat festgestellt, dass diese Schreiben ausnahmslos vor der ersten Stel-

lungnahme des MKW an dieses übersandt worden waren und das Ministerium daher 

schon seine Stellungnahme in Kenntnis der Stellungnahmen der StW abgegeben hat. 

Entgegen seiner ersten Stellungnahme hat es bislang allerdings noch keine weiteren 

Schritte gegenüber den StW eingeleitet. Der LRH hat das MKW erneut gebeten, die 

Einhaltung des rechtskonformen Vorgehens aufgrund der in § 14 StWG festgeschriebe-

nen Rechtsaufsichtsfunktion zu prüfen und das Ergebnis mitzuteilen.  

 

3. Fazit 

Der LRH sieht die Anpassungsklauseln und den Umfang der rückwirkenden Zahlungen 

an die Geschäftsführungen weiterhin kritisch. Er hält daran fest, dass die Zustimmung 

des MKW weder rechtlich geboten noch mit kaufmännischen Grundsätzen und dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit vereinbar war, die auch für die StW gelten. 

 

Die durch das MKW angekündigte Modifizierung des Vergütungserlasses bleibt abzu-

warten. 

 

Hinsichtlich der Eingruppierung und Vergütung des übrigen Leitungspersonals der StW 

steht eine Mitteilung des MKW zu den Prüfungsergebnissen und dem Veranlassten wei-

terhin aus. Der LRH erwartet eine zeitnahe Antwort. 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an.  
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 23: Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften auf Bundesim

mobilien: Land muss schneller und nachdrücklicher die Erstattung 

seiner Kosten vom Bund fordern 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

;J 4 yi 

~,.; 11"1" t„lf 
Prof. Dr. Brigitte Mandt 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 23 des Jahresberichts 
2023, S. 199 ff. 

Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften auf Bundesimmobilien: Land muss 
schneller und nachdrücklicher die Erstattung seiner Herrichtungskosten vom 
Bund fordern 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitende Ministerialrätin Dr. Engler 

 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) stellte fest, dass das Land seit 2015 bis zum 

01.03.2022 mehr als 117 Mio. € für die erstmalige Herrichtung von 

25 Flüchtlingsunterkünften auf Bundesimmobilien ausgegeben hatte. Obwohl das Land 

sich diese Ausgaben vom Bund erstatten lassen kann, hatten die Bezirksregierungen 

(BR) nur für 13 der 25 Unterkünfte die Erstattung von Herrichtungskosten i. H. v. 

30,1 Mio. € bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) beantragt. Die 

Erledigung der gestellten Anträge hatten sie nicht überwacht. Auch dadurch waren dem 

Land erst zu vier Liegenschaften 3,2 Mio. € erstattet worden. Für weitere zwölf der 

25 Bundesimmobilien mit Herrichtungskosten von insgesamt 86,9 Mio. € hatten die BR 

keine Anträge auf Erstattung bei der BImA gestellt. 

 

Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration 

(MKJFGFI) hatte die BR bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht im erforderlichen 

Umfang beaufsichtigt. Erst aufgrund der Prüfung des LRH veranlasste es, dass die BR 

Erstattungen zeitnah beantragen und vereinnahmen. Das MKJFGFI sagte zu, die 

Kostenerstattungsverfahren künftig eng zu begleiten.  

 

Das MKJFGFI informierte den LRH zuletzt am 16.02.2024 über den aktuellen 

Sachstand. Danach ergibt sich folgendes Bild1: 

 

 Die BImA erstattete Herrichtungskosten von 9,8 Mio. €. 

 

 Für Herrichtungskosten von 2,5 Mio. € wurden keine Erstattungsanträge gestellt, 

da die Voraussetzungen nicht vorlagen. 

 

                                            
1  Die nachstehenden Beträge sind jeweils gerundet. 
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 Zu Herrichtungskosten von 25 Mio. € wurden noch keine Erstattungsanträge 

gestellt. 

 

 Über Erstattungsanträge von 79,3 Mio. €2 hat die BImA bisher nicht entschieden.  

 

 

Fazit 

 

Der LRH begrüßt, dass das MKJFGFI im Rahmen seiner Fachaufsicht nunmehr die 

Kostenerstattungsverfahren eng begleitet. Er erwartet weiterhin, dass die BR 

unverzüglich ausstehende Erstattungsanträge stellen und bei der BImA auf die 

Erledigung offener Erstattungsanträge hinwirken. 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 

 

                                            
2  Davon entfallen auf die Flüchtlingsunterkünfte in Soest 38,9 Mio. € (Erstattungsantrag vom 31.01.2024) und in 

Mönchengladbach bzgl. des 1. Bauabschnitts 14,2 Mio. € (Antrag vom 27.06.2023). 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 24: Unterhaltung der Lippe durch den Lippeverband ohne 

hinreichende Aufsicht 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

t 11;;,,· 14 
Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 



Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag Nr. 24 des Jahres-
berichts 2023, S. 207 ff. 
 

 

Unterhaltung der Lippe durch den Lippeverband ohne hinreichende Aufsicht 
 

Zuständiges Mitglied: LMR Schütz, Prüfungsgebiet IV C 

 

 

1. 

Der Landesrechnungshof NRW (LRH) hatte festgestellt, dass das Ministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV) hinsichtlich der Unterhaltung der Lippe 

seine Aufsicht über den Lippeverband (LV) nur unzureichend wahrgenommen hatte. 

Der Fokus des MUNV hatte – nach dem Eindruck des LRH – auf den Maßnahmen 

zum Ausbau der Lippe gelegen.  

 

Das MUNV hatte eingeräumt, dass sich der Fokus in den letzten Jahren auf die pla-

nungs- und kostenintensiveren Gewässerausbaumaßnahmen verschoben habe. Es 

hat insoweit angekündigt, die Unterhaltung der Lippe wieder verstärkt in den Blick zu 

nehmen und die Aufsichtsmaßnahmen zu optimieren. In einem ersten Schritt beab-

sichtigte das MUNV die Ziele und Eckpunkte der Lippeunterhaltung schriftlich in ei-

nem Eckpunktepapier zu präzisieren.  

 

Der LRH hatte um Übersendung dieses Papieres gebeten. 

 

2. 

Zwischenzeitlich hat das MUNV das angekündigte Eckpunktepapier sowie ein Sit-

zungsprotokoll des Arbeitskreises Lipperenaturierung übersandt. Aus den übersand-

ten Unterlagen geht hervor, dass der Aspekt der Gewässerunterhaltung nunmehr 

wieder im Fokus steht. Damit wurde den Feststellungen des LRH Rechnung getra-

gen. Die weitere Umsetzung bleibt abzuwarten.  

 

Das Prüfungsverfahren wurde im Hinblick auf die bereits umgesetzten bzw. ange-

kündigten Maßnahmen mit der 3. Folgeentscheidung für beendet erklärt. 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 26: Reform der Finanzierung der Betreuungsvereine 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 
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Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 26 des Jahresberichts 
2023, S. 225 ff. 

Reform der Finanzierung der Betreuungsvereine 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitende Ministerialrätin Dr. Engler 

 

 

Die Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine erfolgte bis einschließlich 2022 durch 

Zuwendungen auf Grundlage von Förderrichtlinien. Diese wurden mehrfach geändert 

und die Zuwendungen von 2015 bis 2020 von 1,4 Mio. € auf 5 Mio. € erhöht. Nach den 

Feststellungen des Landesrechnungshofs (LRH) wurden die Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dabei nicht beachtet. Denn es wurden weder 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen noch Erfolgskontrollen durchgeführt. 

 

Der LRH beschränkte seine Empfehlungen auf die künftige Finanzierung der 

Betreuungsvereine. Denn das Betreuungsrecht wurde zum 01.01.2023 reformiert. 

Anerkannte Betreuungsvereine haben seitdem einen gesetzlichen Anspruch1 auf eine 

bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben2. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hat die 

Modalitäten hierfür in der Verordnung zur Anerkennung und Finanzierung der 

Betreuungsvereine – Betreuungsvereinefinanzierungsverordnung3 (BVF-VO) festgelegt. 

Dabei hat es die Hinweise des LRH zur Vereinfachung des Finanzierungsverfahrens 

weitgehend berücksichtigt. Zudem hat es Mittel von 10,5 Mio. € jährlich bereitgestellt.  

 

Der LRH bat, 

 

 die bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung der Betreuungsvereine möglichst 

zeitnah durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu ermitteln und später durch 

 

                                            

1   Nach § 17 Abs. 1 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) vom 04.05.2021 (BGBl. I. S. 882, 917), das zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 24.06.2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden ist. 

2   Aufgaben nach § 15 Abs. 1 BtOG. 

3 GV. NRW. 2023, S. 170. 
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Erfolgskontrollen anhand definierter Ziele, Indikatoren und Kennzahlen zu 

überprüfen sowie 

 

 den Finanzierungsbedarf von Betreuungsvereinen in Abstimmung mit den 

übrigen Bundesländern zu definieren.  

 

Das MAGS sagte zu, eine umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag zu 

geben. Darin sollten u. a. durchschnittliche Finanzierungsbedarfe ermittelt sowie Ziele 

definiert und für die Zielerreichung geeignete Indikatoren/Kennzahlen bestimmt werden. 

Es teilte ferner mit, federführend eine Länderabstimmung über die Finanzierung der 

Betreuungsvereine eingeleitet zu haben.  

 

In seiner letzten Stellungnahme vom 21.07.2023 informierte das MAGS den LRH, dass 

sich die Beauftragung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung noch im internen 

Abstimmungsprozess befinde. Nach der Begründung zum Entwurf der BVF-VO sei eine 

Erfolgskontrolle für die Schätzung des Finanzierungsbedarfs im Jahr 2023 mittels 

stichprobenartiger Vor-Ort-Überprüfungen bei den zu finanzierenden 

Betreuungsvereinen geplant. Weiterhin verwies das MAGS auf die Ergebnisse des 

Länderaustauschs über die Finanzierung der Betreuungsvereine. Danach seien die 

bisherigen Strukturen, Bedarfe und politischen Schwerpunktsetzungen in den Ländern 

sehr unterschiedlich.  

 

Der LRH nahm die Ausführungen zur Kenntnis und bat, über die Beauftragung der 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und nach deren Abschluss über die Ergebnisse 

unterrichtet zu werden. 

 

 

Fazit 

Der LRH begrüßt, dass seine Hinweise zur Vereinfachung des Finanzierungsverfahrens 

weitgehend berücksichtigt wurden. Er erwartet, dass die zugesagte umfassende 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur bedarfsgerechten finanziellen Ausstattung der 

Betreuungsvereine in diesem Jahr in Auftrag gegeben wird. Die Finanzierung der 
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Betreuungsvereine muss im Lichte des Ergebnisses dieser 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung überprüft und ggf. angepasst werden. 

 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 18/727
Ausschuss für Haushaltskontrolle

- TOP 14 -

Teil B  Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierungaus  dem Jahresbericht
2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis  der Prüfungen im

Geschäftsjahr 2022Beitrag 31      Dürrehilfen in der  Landwirtschaft - Neuausrichtung
erforderlich



18

VORLAGE

18/2308
A08

Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

LRH NRW· Postfach 10 34 17 · 40025 Düsseldorf 

Nur per E-Mail 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

40210 Düsseldorf 
Konrad-Adenauer-Platz 13 
Telefon 0211 3896-0 
Telefax 0211 3896-367 
E-Mail: poststelle@lrh.nrw.de 
(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente) 

Auskunft erteilt: Herr Siebers 
Durchwahl: 3896-376 
Geschäftszeichen: 
KuP-01.09.07-000001-2023-0003530 

Datum 2 f. 02.2024 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 19.03.2024 

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem 

Jahresbericht 2023 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 

der Prüfungen im Geschäftsjahr 2022 (Vorlage 18/1511 ): 

• Beitrag 31: Dürrehilfen in der Landwirtschaft - Neuausrichtung erfor

derlich 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben 

genannten Ausschusses. 
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 



Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag Nr. 31 des Jahres-
berichts 2023, S. 285 ff. 

 

 

Dürrehilfen in der Landwirtschaft – Neuausrichtung erforderlich 

 

Zuständiges Mitglied: LMR Schütz, Prüfungsgebiet IV C 

 

1. 

Der Landesrechnungshof NRW (LRH) hatte die den von der Dürre 2018 betroffenen 

landwirtschaftlichen Unternehmen vom Land in Form von Billigkeitsleistungen und 

Zuwendungen gewährten Hilfen geprüft und hierbei insbesondere Folgendes festge-

stellt: 

 

Aus Sicht des LRH hat die Auszahlung der Dürrehilfen angesichts der seinerzeit 

akuten Existenzgefährdungen zu lange gedauert. Im Interesse der betroffenen land-

wirtschaftlichen Unternehmen hat der LRH für künftige Verfahren eine Reduzierung 

des Verwaltungsaufwands angemahnt.  

 

Zudem hat der LRH darauf hingewiesen, dass staatliche Ad-hoc-Hilfen grundsätzlich 

nicht geeignet erscheinen, das Risikomanagement eines landwirtschaftlichen Unter-

nehmens zu fördern und dauerhaft zu stärken. 

 

Das Ministerium hat die Beanstandungen des LRH teilweise akzeptiert. Es hat inso-

weit eine Änderung des Risikomanagements in der Landwirtschaft befürwortet und 

einen Wegfall staatlicher Ad-hoc-Hilfen in Aussicht gestellt. 

 

2. 

Der LRH hat – insbesondere im Hinblick auf die Stellungnahme des Ministeriums 

zum möglichen Wegfall staatlicher Ad-hoc-Hilfen – von einer weiteren Erörterung 

seiner Prüfungsfeststellungen abgesehen und das Prüfungsverfahren abgeschlos-

sen.  

 

Dieser Sachstand besteht unverändert fort.  
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